
 
 
 
 

 
 

Übersicht zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen 

(die im Änderungsmodus gekennzeichnet sind) 

 

[…] 

 

§ 11  
Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung  

(1) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den 
Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn 
Tagen. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per Email oder 
mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel erfolgen.  

In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist angemessen 
verkürzen und auch mündlich oder fernmündlich einberufen.  

(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung 
muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird 
dem Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter 
Mitteilung des Sachverhalts, unter Angabe einer Tagesordnung und 
unter Beachtung der Form- und Fristerfordernisse von Absatz 1 selbst 
den Aufsichtsrat einberufen.  

(3) Sitzungen des Aufsichtsrats sind einzuberufen, wenn ein besonderer 
Grund vorliegt. Auch wenn kein besonderer Grund vorliegt, muss der 
Aufsichtsrat zweimal im Kalenderhalbjahr Sitzungen abhalten 
zusammentreten; er soll einmal im Kalendervierteljahr soll der 
Aufsichtsrat eine Sitzung abhalten zusammentreten.  

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. Mitglieder des Aufsichtsrats, die durch Video- oder 
Telefonkonferenz teilnehmen, gelten als anwesend, wenn kein 
Aufsichtsratsmitglied unverzüglich widerspricht. Abwesende 
Mitglieder des Aufsichtsrats können dadurch an der 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie ihre 
Stimmabgaben schriftliche Stimmabgaben oder in Textform  
überreichen lassen. Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann 
auch in einer Telefon- oder Videokonferenz oder außerhalb einer 
Sitzung durch schriftliche, fernmündliche oder in Textform übermittelte 
Stimmabgaben erfolgen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht 
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oder der Aufsichtsratsvorsitzende dies bestimmt. Ein Recht zum 
Widerspruch besteht in keinem der zuvor genannten Fälle. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn nach Einladung sämtlicher 
Mitglieder mindestens die Hälfte der nach der Satzung erforderlichen 
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Als teilnehmend gelten 
auch die Mitglieder, die sich der Stimme enthalten oder durch ein 
anderes Aufsichtsratsmitglied schriftliche Stimmabgaben überreichen 
lassen. Der Aufsichtsrat beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der 
teilnehmenden Mitglieder. Ergibt eine Abstimmung 
Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Dies gilt im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden auch 
für eine schriftliche Stimmabgabe. Ist der Vorsitzende verhindert und 
überreicht niemand für ihn eine schriftliche Stimmabgabe, gibt die 
Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. Die 
vorstehenden Sätze 4 bis 6 finden auch Anwendung auf 
Beschlussfassungen in den Ausschüssen des Aufsichtsrats, denen 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter angehört.  

(6) Nehmen an einer Beschlussfassung nicht sämtliche 
Aufsichtsratsmitglieder teil, so ist die Beschlussfassung auf Antrag 
von mindestens zwei anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu 
vertagen. Im Falle einer Vertagung findet die erneute 
Beschlussfassung, sofern keine besondere Aufsichtsratssitzung 
einberufen wird, in der nächsten turnusmäßigen Sitzung statt. Ein 
nochmaliges Minderheitsverlangen auf Vertagung ist bei der erneuten 
Beschlussfassung nicht zulässig.  

(7) Nimmt der Aufsichtsratsvorsitzende an der Sitzung teil oder befindet 
sich ein anwesendes Aufsichtsratsmitglied im Besitz seiner 
schriftlichen Stimmabgabe, so findet der vorstehende Absatz 6 keine 
Anwendung.   

(8) An der Abstimmung über einen Gegenstand der Tagesordnung kann 
sich ein Aufsichtsratsmitglied dann nicht durch Abgabe von Ja- oder 
Nein-Stimmen beteiligen, wenn die Beschlussfassung die Vornahme 
eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung eines Rechtsstreits 
zwischen ihm und dem Unternehmen betrifft.  

(9) Zur Beratung einzelner Gegenstände der Tagesordnung können 
Sachverständige und Auskunftspersonen hinzugezogen werden.  

(10) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der 
jeweiligen Sitzung oder bei einer Beschlussfassung außerhalb von 
Sitzungen durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu 
unterzeichnen und zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist. In 
der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, Teilnehmer, die 
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Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 
Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats festzuhalten. 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.  

 

[…] 

 

§ 15  
Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlungen  

(1) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinnes, die Wahl des 
Abschlussprüfers, die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern und in 
den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des 
Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), 
findet innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres 
statt.  

(2) Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es 
das Gesetz oder das Wohl der Gesellschaft erfordern.  

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Hauptversammlungen 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle 
Hauptversammlung), wenn die jeweilige Hauptversammlung 
innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser 
Satzungsbestimmung in das Handelsregister stattfindet. 

  

[…] 

 

§ 17  
Teilnahme, Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts, 

Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton  

(1) Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nur berechtigt, wenn sie sich vor der 
Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der 
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung 
sind nicht mitzurechnen.  

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein 
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besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (§ 126 BGB) 
erforderlich. Bei Aktien, die von einem Intermediär verwahrt werden, 
ist der besondere Nachweis durch den Letztintermediär in deutscher 
oder englischer Sprache zu erstellen. Ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG 
reicht aus. Hinsichtlich solcher Aktien, die nicht bei einem Intermediär 
verwahrt werden, kann der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes 
auch von einem deutschen Notar oder einem Kreditinstitut in 
deutscher oder englischer Sprache ausgestellt werden. Der Nachweis 
des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der 
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage vor 
der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der 
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind.  

(3) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht 
hat.  

(4) Fällt das Ende einer Frist oder ein Termin, die oder der von der 
Hauptversammlung zurückberechnet wird, auf einen Sonntag, einen 
Sonnabend oder einen Feiertag, kommt eine Verlegung auf einen 
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag nicht in 
Betracht. Die Fristenregelungen der §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden.  

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- 
und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.  

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen in Abstimmung mit dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden im Wege der Bild- und Tonübertragung an 
der Hauptversammlung teilnehmen, wenn das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied an der physischen Teilnahme am Ort der 
Hauptversammlung verhindert ist, wenn eine Anwesenheit am Ort der 
Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer 
verbunden wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung abgehalten wird. 
 

 


